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Geldwäscheprävention – Pflicht zur Registrierung bei der 
FIU bis zum 01.01.2024 

 
Alle Unternehmen, die als sogenannte Verpflichtete unter den Anwendungsbereich 
des Geldwäschegesetzes (GwG) fallen, müssen sich bis zum 1. Januar 2024 im elekt-
ronischen Meldeportal „goAML Web” der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen (FIU) registrieren. Diese Pflicht besteht unabhängig von der Abgabe einer 
Verdachtsmeldung. 
 

Elektronisches Meldeportal goAML WEB der FIU 

 
Das Geldwäschegesetz (GwG) soll verhindern, dass Unternehmen für Geldwäsche 
oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Zur Geldwäscheprävention ver-
pflichtete Unternehmen müssen Sorgfaltspflichten bezüglich ihrer Kunden beachten, 
Risikomanagement betreiben und bei einem Verdacht auf Geldwäsche bei der FIU 
über das elektronische Meldeportal goAML WEB eine Meldung abgeben. 
 
Eine solche Verdachtsmeldung kann nur nach der vorherigen Registrierung bei der 
FIU erfolgen. Allein aus diesem Grund war es bereits in der Vergangenheit empfeh-
lenswert, sich bei goAML WEB zu registrieren, um bei einem meldepflichtigen Sach-
verhalt unverzüglich eine Meldung abgeben zu können.  
 
Wenn sich Unternehmen im elektronischen Meldeportal registriert haben, können sie  
dort außerdem auf Informationen zugreifen, die das Erkennen von verdächtigen Ge-
schäftsvorfällen erleichtern, z. B. Papiere zu Typologien und Methoden der Geldwä-
sche. Für bestimmte Branchen gibt es spezielle Typologiepapiere (z.B. Immobilien-, 
Kfz-, Glücksspielsektor), deren Kenntnis für das Risikomanagement im eigenen Un-
ternehmen unabdingbar ist. 
 
Bis zum 01.01.2024 verlangt der Gesetzgeber von allen zur Geldwäscheprävention 
Verpflichteten die Registrierung im Meldeportal (§§ 45 Abs. 1, 59 Abs.6 GwG).  
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Wer ist als Verpflichteter zur Registrierung verpflichtet? 

Das GwG richtet sich nicht nur an Banken oder Kapitalanlagegesellschaften, sondern 
auch an Unternehmen außerhalb des Finanzsektors. 
In § 2 Abs. 1 Nr. 1 - 16 GwG sind die Adressaten des Gesetzes abschließend aufge-
zählt und werden „Verpflichtete“ genannt: 
 

• Bestimmte Kapital- und Finanzdienstleister, z.B. Finanzanlagenvermittler 
(Nrn. 1 - 6, 9) 

• Bestimmte Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler (Nrn. 7 
u. 8), soweit sie Lebensversicherungen, Unfallversicherungen mit Prämienrück-
gewähr, Kapitalisierungsprodukte oder Darlehen im Sinne von § 1 Abs. 1 S. 2 
Nr. 2 des Kreditwesengesetzes anbieten 

• Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte, Notare, sowie be-
stimmte Rechtsbeistände (Nrn. 10 u. 11) 

• Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigte 
und Lohnsteuerhilfevereine (Nr. 12) 

• Bestimmte Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder 
Treuhänder (Nr. 13) 

• Immobilienmakler (Nr. 14) 

• Bestimmte Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen (Nr. 15), 

• Güterhändler sowie Kunstvermittler und -lagerhalter, soweit die Lagerhaltung 
in Zollfreigebieten erfolgt (Nr. 16) 

 

Welche Folgen hat eine fehlende Registrierung? 

Eine unterbliebene Registrierung ist derzeit noch folgenlos: Sie ist keine Ordnungswidrigkeit, 
die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Allerdings ist die Einführung eines Bußgeldes 
in neuen Gesetzesvorhaben zur Geldwäschebekämpfung vorgesehen. 
 

Was gilt für Güterhändler? 

Güterhändler ist jeder, der gewerblich Güter veräußert oder erwirbt; unabhängig da-
von, in wessen Namen oder auf wessen Rechnung (§ 1 Abs.9 GwG). Die Rechtsform 
ist unerheblich. 
 
Güterhändler, die mit Kunst, Schmuck, Uhren, Edelmetall, Edelsteinen, Kraftfahrzeu-
gen, Schiffen, Motorbooten oder Luftfahrzeugen handeln, müssen sich bis zum 
01.01.2024 registrieren. 
 
Für alle anderen Güterhändler besteht die Registrierungspflicht ab dem 01.01.2027. 
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Wie erfolgt die Registrierung? 

Die Registrierung erfolgt über folgendes Portal: https://goaml.fiu.bund.de/Content/#/register  
Dort wählen Sie für die erstmalige Registrierung aus: Registrieren als: Verpflichteter 

 
In der nachfolgenden Maske wählen Sie bei Art der Organisation: Ihre Branche, also z.B. 
Güterhändler 
 

 
 
 

Hinweis: 
Sie müssen nur die mit * rot gekennzeichneten Felder (Pflichtfelder ausfüllen). Alle anderen 
Felder (Registernummer, BIC/SWIFT etc.) frei lassen! Anschließend die nachfolgenden Mas-
ken 2. bis 4. Ausfüllen. Der Rest in den Masken sollte selbsterklärend sein. Am Ende erhalten 
Sie eine Registrierungsbestätigung per Mail. Falls Sie Fehlermeldungen erhalten oder aus an-
deren Gründen nicht weiterkommen sollten, wenden Sie sich an die Hotline: 
Telefon: +49 (0) 228 303-26070 (Montag bis Freitag 08:00 - 17:00 Uhr, außer an Feiertagen). 
 
 
Dieses Merkblatt soll - als Service Ihrer IHK - nur erste Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtig-
keit nicht übernommen werden. 

https://goaml.fiu.bund.de/Content/#/register

